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Textteil für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 

Rechtsgrundlagen: §§ 2, 9, 10 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) und § 4 Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 
582, ber. S. 698), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GBl. S. 26) in 
Verbindung mit § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung 
vom 5. März 2010 (GBl. S. 357), mehrfach geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. 
Februar 2023 (GBl. S. 26, 41). Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6). 
 
Aufhebungen: Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bisher bestehenden 
örtlichen planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere örtliche 
baupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben. 

Festsetzungen: In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  

1. Bebauungsplan „An der Heilbronner Straße“ 
 Planungsrechtliche Festsetzungen 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO) 

Urbanes Gebiet (MU) gem. § 6a BauNVO 

Die Ausnahmen nach § 6a (3) BauNVO werden gemäß § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil 
des Bebauungsplans. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) 

a) Grundflächenzahl (vgl. Planeinschrieb) 

 Mit wasserdurchlässigem Material befestigte Zugänge, Zufahrten und Stellplätze sind bei 
der Ermittlung der zulässigen Grundfläche nicht mitzurechnen (§ 19 (4) Satz 3 BauNVO). 

b) Höhe baulicher Anlagen (vgl. Planeinschrieb) 

Die maximale Höhe baulicher Anlagen ist im Bebauungsplan in Meter über Normalnull als 
Höchstmaß festgesetzt (HGP). Unterschreitungen sind zulässig. 

Technische notwendige Dachaufbauten (z.B. Treppenhäuser, Aufzugsschächte, 
Lüftungsanlagen) sind über die festgesetzte Höhe hinaus zulässig. Diese Aufbauten sind 
mindestens um das Maß ihrer Aufbauhöhe von der Außenkante der Dachfläche 
abzurücken. 

1.3 Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16 u. 18 BauNVO) 

Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) der Hauptgebäude ist im Bebauungsplan in 
Normalnullhöhe (m üNN) als Höchstmaß festgesetzt, maßgebend ist die Rohfußbodenhöhe. 

Unterschreitungen sind zulässig, dabei ist Hinweis c) zu beachten. 

1.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

besondere (von § 22 (1) BauNVO abweichende) Bauweise. 

Zugelassen sind Einzelhäuser mit einer Gesamtlänge von höchstens 75 m und seitlichen 
Grenzabständen im Sinne der offenen Bauweise. 

Entlang der nördlichen Grundstücksgrenze (zu den Flst. 222 und 222/1) darf im Sinne einer 
abweichenden Bauweise, unabhängig von der Bebauung auf dem Nachbargrundstück, an 
die Grenze gebaut werden (b). 
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1.5 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 23 BauNVO) 

a) Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. 

b) Ausnahmen gemäß § 23 (3) Satz 3 BauNVO  
Die festgesetzten Baugrenzen können mit untergeordneten Bauteilen, Eingangs- und 
Terrassenüberdachungen sowie Vorbauten bis 5 m Breite um bis zu 3 m überschritten 
werden. Der Abstand zur öffentlichen Fläche muss mindestens 2 m betragen. 

Tiefgaragen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig, sie dürfen jedoch im Mittel nicht 
mehr als 1,4 m über die Geländeoberfläche hinausragen (Kellergeschoss im Sinne der LBO). 

Der Abstand zur öffentlichen Fläche muss mindestens 2 m betragen. 

1.6 Nebenanlagen, Garagen und überdachte und offene Stellplätze 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

a) Garagen - eingeschossig - und überdachte Stellplätze sind allgemein nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Sie können ausnahmsweise auf den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen werden. 

b) Von befestigten öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit seitlichen oder hinteren 
Außenwänden Abstände mit mindestens 0,5 m eingehalten werden. Der Ein- und 
Ausfahrtsbereich von Garagen muss mind. 3 m, der von überdachten Stellplätzen 
(Carports) ohne geschlossene Außenwände mind. 1,0 m Abstand zur öffentlichen 
Verkehrsfläche einhalten. 

c) Tiefgaragen und deren Zufahrten sind innerhalb der Baugrenzen und innerhalb der 
Flächen für Tiefgaragen (vgl. Einschriebe „TGa“) zulässig. 

d) Sonstige Nebengebäude, insbesondere überdachte Fahrradabstellanlagen, sind bis zu 
einer Größe von maximal 60 m³ allgemein auch auf der nicht überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig. Zu öffentlichen Verkehrsflächen ist ein Mindestabstand von 
1,50 m einzuhalten. 

1.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

a) Die Befestigung von Stellplätzen und Garagenzufahrten darf nur wasserdurchlässig 
erfolgen (Rasensteine, Rasenpflaster, Drainpflaster oder ähnliches). 
Wasserundurchlässiges Pflastermaterial ohne wasserdurchlässige Abstandsfuge ist 
unzulässig. 

b) Bei der Errichtung von baulichen Anlagen ist der anfallende Mutterboden in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. 

c) Zur Minimierung baubedingter Bodenverdichtungen sind die verdichteten Bereiche nach 
Abschluss der Baumaßnahmen wirkungsvoll zu lockern. 

d) Bei der Verwendung von Metall als Baustoff (Blei, Kupfer, Zink und deren Legierungen) ist 
verwitterungsfeste Beschichtung zwingend. 

e) Dachflächen müssen zu mindestens 80% mit einer Substratdicke von mindestens 15 cm 
dauerhaft und fachgerecht extensiv begrünt werden – ausgenommen technische 
Dachaufbauten, Lichtkuppeln und Überdachungen von Parkdecks. Die Pflege bzw. 
Unterhaltung der begrünten Dachfläche bedarf eines naturnahen und 
grundwasserunschädlichen Düngers. Die Maßnahme ist mit Fertigstellung der baulichen 
Anlagen auszuführen. 

f) Zur Vermeidung und Verminderung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind 
Maßnahmen gem. Kapitel 3.3 der „Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung inkl. Worst-
Case-Betrachtung“ vom 17.04.2024 umzusetzen. (vgl. Anlage 1 der Begründung). Die in 
der Untersuchung genannten Empfehlungen sind bei der Planung und Umsetzung von 
Baumaßnahmen zu prüfen und möglichst zu beachten. 
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Hinweise: 

a) Der Geltungsbereich der o. g. Planung umfasst den archäologischen Prüffall 
„Spätmittelalterliche / frühneuzeitliche Siedlungsreste“ (7M). 

Maßgeblich für die Abgrenzung ist die nachfolgende Kartierung. 

Bei Bodeneingriffen in dem 
ausgewiesenen Bereich ist vor 
allem in den bislang nicht 
tiefgreifend gestörten Arealen 
mit der Existenz 
archäologischer Zeugnisse zu 
rechnen, die Kulturdenkmale 
gemäß § 2 DSchG darstellen. 
An der Erhaltung von 
Kulturdenkmalen besteht 
grundsätzlich ein öffentliches 
Interesse. Eine hiervon 
abweichende Bewertung kann 

nur anhand ergänzender Materialien vorgenommen werden, aus denen neben den 
relevanten Daten zum Vorhaben die vorhandenen Störungsflächen und archäologischen 
Fehlstellen (z. B. rezente Keller und Grubenanlagen, Kanal- und Leitungstrassen) 
ersichtlich werden. 

Sollte eine flächendeckende Störung bis in die bauseitige Zieltiefe nicht nachgewiesen 
werden können, regen wir bei Neubau- und Neugestaltungsvorhaben innerhalb des 
kartierten Bereichs dringend eine weitere Beteiligung der Archäologischen Denkmalpflege 
an! Geplante Maßnahmen sollten frühzeitig zur Abstimmung eingereicht werden, damit 
Planungssicherheit erzielt und durch (meldepflichtige) Zufallsfunde bedingte 
Stillstandzeiten vermieden/minimiert werden können. Hierzu wird auf die Einhaltung der 
Bestimmungen der §§ 20 und 27 DSchG verwiesen: 

Werden bei Bodeneingriffen archäologische Funde oder Befunde entdeckt, ist dies gem. § 
20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. 
Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen etc.) oder 
Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen etc.) sind bis 
zum Ablauf des vierten Werktags nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu 
erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird 
hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist 
zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen 
sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 

b) Grundwasserableitungen – auch über das öffentliche Abwassernetz – sind unzulässig. 
Grundwassererschließungen sind der Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen (§ 43 (1) 
WG). Beabsichtigte Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den 
Untergrund mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind rechtzeitig vor 
deren Ausführung anzuzeigen. Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet 
Grundwasser erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, 
unverzüglich einzustellen und das Landratsamt als untere Wasserbehörde zu 
benachrichtigen (§ 43 (6) WG). 

c) Gemäß der kommunalen Abwassersatzung und der DIN 1986-100 sind am 
Hausanschluss des Abwasserkanals Rückstauklappen einzubauen und betriebsbereit zu 
halten. Bei Unterschreitung der festgesetzten EFH ist zu prüfen, ob die Entwässerung des 
Untergeschosses im Freispiegel gewährleistet ist. 
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d) Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau (LGRB) vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich von Gesteinen der 
Grabfeld-Formation (Gipskeuper). Diese werden von Auenlehm mit im Detail nicht 
bekannter Mächtigkeit verdeckt. 

Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes 
sowie mit Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die möglicherweise nicht zur 
Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können 
zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand 
kann bauwerksrelevant sein. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer 
geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 
(2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der 
Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der 
Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, 
Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden, die in die 
Gesteine der Grabfeld-Formation einbinden und dort zur Sulfat-Lösung führen können. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter. Fehlstellen wie z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

e) Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass entsprechend § 126 (1) und (2) BauGB die 
Eigentümer von an öffentliche Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücken das 
Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper der 
Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs sowie 
Kennzeichen und Hinweisschildern für Erschließungsanlagen auf ihrem Grundstück zu 
dulden haben. 

f) Die aktive und passive Nutzung von Solarenergie wird im Sinne einer nachhaltigen und 
ressourcenschonenden Bebauung empfohlen. 

 Es wird darauf hingewiesen, dass die Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage zur 
Stromerzeugung beim Neubau und bei grundlegender Dachsanierung eines Gebäudes 
auf der für eine Solarnutzung geeigneten Dachfläche besteht. Dies gilt auch beim Neubau 
eines für eine Solarnutzung geeigneten offenen Parkplatzes mit mehr als 35 Stellplätzen 
für Kraftfahrzeuge über der für eine Solarnutzung geeigneten Stellplatzfläche. 

g) Auf die mit Wirkung vom 31.07.2020 geltende Änderung des Naturschutzgesetzes 
(NatSchG) wird hingewiesen. Der ergänzte § 21a Landesnaturschutzgesetzes stellt klar, 
dass Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten grundsätzlich keine andere 
zulässige Verwendung im Sinne des § 9 (1) S. 1 Landesbauordnung (LBO) ist. Nach § 9 
(1) S. 1 LBO müssen „die nichtüberbauten Flächen der bebauten Grundstücke […] 
Grünflächen sein, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung 
benötigt werden.“ Somit dürfen seit 31.07.2020 keine Schottergärten mehr errichtet 
werden. 

h) Der durch den Bebauungsplan abgegrenzte Bereich wird durch die 
Hochwassergefahrenkarten als Überflutungsfläche bei extremen Ereignissen (HQextrem, 
WSP bei 191,9 m ü.NHN) ausgewiesen. Zur Gefahrenabwehr werden geeignete bauliche 
Maßnahmen im Rahmen der Eigenvorsorge empfohlen. 

i) 2019/2020 wurde für das Gemarkungsgebiet der Stadt Brackenheim eine Untersuchung 
zum Starkregenrisiko durchgeführt. Die Ergebnisse sind unter  

https://www.starkregengefahr.de/baden-wuerttemberg/stadt-brackenheim/ 

abrufbar. 

Aufgrund der gegebenen Topografie (Ursprungsgelände) zeigen sich im Plangebiet 
Überflutungstiefen von bis zu 1m, jedoch geringe Fließwege und -geschwindigkeiten. 
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2. Örtliche Bauvorschriften 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „An der Heilbronner 
Straße“: 

2.1 Äußere Gestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

a) Dachform und Dachneigung der Hauptgebäude: Entsprechend Planeintrag. 

 Dachform der Garagen - soweit sie nicht in das Hauptgebäude integriert sind - 
ausschließlich Satteldach oder begrüntes Flachdach (bis DN 10°). Freistehende 
überdachte Stellplätze (Carports) sind mit begrünten Flachdachkonstruktionen (DN max. 
10°) zu versehen.  

b) Anlagen zur Nutzung von Solarenergie auf Flachdächern: Aufgeständerte 
Sonnenkollektoren, Solarenergie- und Photovoltaikanlagen müssen zur Außenkante des 
Daches einen Mindestabstand von 0,80 m einhalten. Sie dürfen eine Bauhöhe von 0,60 m 
über der Oberkante des Daches (Dachhaut/Attika) nicht überschreiten. 

c) Farbgebung der Außenfassaden: Leuchtende oder reflektierende Farben bzw. Materialien 
sind unzulässig. 

2.2 Einfriedungen und Stützmauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

a) Einfriedungen 
Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedungen nur als Hecken aus 
heimischen Sträuchern (z.B. Wildrose, Holunder, Hasel, Liguster, Schneeball, Hartriegel, 
Hainbuche) – auch mit darin einbezogenem Maschen- oder Knüpfdraht – bis 1,2 m Höhe 
zulässig. Von Fußwegen, befahrbaren öffentlichen Verkehrsflächen (d.h. nicht von 
fahrbahnbegleitenden Gehwegen, Verkehrsgrünflächen, Pflanzquartieren) und von 
Feldwegen ist mit festen Einfriedungen ein Grenzabstand von mindestens 0,5 m 
einzuhalten. Zugelassen sind nur Zäune, die im Höhenbereich bis 20 cm über dem 
Boden Kleinsäugetiere in ihrer Bewegungsfähigkeit nicht behindern. 

b) Stützmauern 
Entlang von öffentlichen Verkehrsflächen sind Stützmauern nur bis zu einer Höhe von 1,2 
m zulässig, verbleibende Höhenunterschiede sind abzuböschen. Von öffentlichen 
Fußwegen, befahrbaren öffentlichen Verkehrsflächen (nicht von fahrbahnbegleitenden 
Gehwegen, Verkehrsgrünflächen, Pflanzquartieren) und Feldwegen ist mit Stützmauern 
ein Grenzabstand von mindestens 0,5 m einzuhalten. 

2.3 Niederspannungsfreileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. Bundesrechtliche Vorschriften bleiben 
unberührt. 

2.4 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser (§ 
74 (3) Nr. 2 LBO) 

Das Niederschlagswasser von Dachflächen ist getrennt vom häuslichen Abwasser zu 
erfassen und in Zisternen einzuleiten. Hierbei sind die DIN 1986-100 bzw. die DIN 1988 für 
Brauchwasserzisternen zu beachten. Die Zisternen sind mit mind. 0,5 cbm Nutzvolumen pro 
angefangenes Ar Wohnbaufläche (einschließlich Grünfläche) mit Anschluss an den 
Forstbach anzulegen. Sollte der Anschluss an den Forstbach nicht möglich sein, sind die 
Zisternen zusätzlich mit 2 cbm Rückhaltevolumen je angefangenes Ar versiegelter Fläche 
und gedrosselter Abgabe in Summe von 0,5 l/s an den Abwasserkanal anzuschließen. 

2.5 Erhöhung der Zahl der Stellplätze (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 (1) LBO) wird erhöht: 
Für Wohnungen bis 60 m² Wohnfläche ist mind. 1 Stellplatz zu errichten, für Wohnungen von 
61 – 100 m² Wohnfläche sind mind. 1,5 Stellplätze/Wohnung zu errichten, für Wohnungen ab 
101 m² sind mind. 1,8 Stellplätze/Wohnung zu errichten. Bei der Entstehung von 
Bruchzahlen ist kaufmännisch zu runden (z.B. 1,5 = 2). Maßgeblich ist die Wohnfläche nach 
DIN 277. 


